Positionspapier der Kommission Rehabilitation der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie zum Funktionstraining und zum Rehabilitationssport 

Nach Auffassung der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie zeichnet sich sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich eine drohende Unterversorgung von Patienten mit rheumatischen Erkrankungen ab. In diesem Zusammenhang hat der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie ihre Kommission Rehabilitation mit der Erarbeitung der nachfolgenden Stellungnahme zum Rheumafunktionstraining beauftragt.

Ausgangssituation:

Rheumatische Krankheiten sind gekennzeichnet durch ihren chronischen Verlauf (bei entzündlichen Erkrankungen meist mit Systemcharakter), durch erhebliche Einschränkungen der Funktionsfähigkeit, oftmals auch mit gravierenden Einschränkungen der Selbstversorgungsfähigkeit sowie durch erhebliche psychosoziale Belastungen. Zur Erhaltung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit (Activity-Ebene der International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) sind krankengymnastische und ergotherapeutische Maßnahmen ein unverzichtbarer Bestandteil der Therapiekonzepte.

Zusätzlich zu den genannten Einzelmaßnahmen kommt dem Rheumafünktionstraining in Gruppen eine zentrale Bedeutung zu. Diese Maßnahmen sind kostengünstig, haben sich über viele Jahre bewährt und sind - insbesondere durch die Aktivitäten der Deutschen Rheumaliga - weiter verbessert worden. Die Wirksamkeit des Gruppentrainings bei Rheumapatienten ist durch internationale Studien eindrucksvoll belegt1. Neben einer Verbesserung der Funktionsfähigkeit trägt die regelmäßige Behandlung in den Gruppen bei den - oftmals von sozialer Isolation bedrohten - Patienten mit chronischen rheumatischen Krankheiten zu einer verbesserten Krankheitsbewältigung und auch zu einer Verminderung der psychischen Belastung bei.

Seit mehreren Monaten wird die Übernahme der Kosten von Folge Verordnungen für das Rheumafunktionstraining von den Gesetzlichen Krankenkassen häufig verweigert. Dadurch ergeben sich erhebliche zusätzliche Defizite in der notwendigen kontinuierlichen Versorgung der Rheumakranken. 
(Hidding A et al.: Arthritis Care and Research, 6 (1995) 117-125)
(Hidding A et al.: Journal of Rheumatology, 21 (1994) 264-268)

Empfehlungen: 

Die Kommission Rehabilitation der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie begrüßt ausdrücklich die Bereitschaft der Kostenträger, das Funktionstraining und den Rehabilitationssport auch weiterhin für 6 bzw. 12 Monate zu übernehmen. Auch schließt sie sich deren Auffassung an, dass nach einer Erstverordnung kein genereller oder automatischer Anspruch auf eine Verlängerung oder gar lebenslange Verordnung gegeben ist. Andererseits besteht bei einer durchaus relevanten Anzahl von Patienten die Indikation für eine Verlängerung bzw. lebenslange Durchführung des Funktionstrainings bzw. des Rehabilitationssportes. Somit ist eine generelle Ablehnung von Verlängerungsanträgen medizinisch nicht vertretbar. Um die medizinisch notwendige Versorgung der Betroffenen zu gewährleisten und zu einer praktikablen Lösung zu kommen, die sowohl den Kostenträgern als auch den Betroffenen gerecht wird, empfiehlt die Kommission folgendes Vorgehen:

Analog den Heil- und Hilfsmittelrichtlinien in der vertragsärztlichen Versorgung wird für Patienten mit entzündlichen Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen eine Folgeverordnung generell gewährt. In definierten Ausnahmefällen, die mit dem unten aufgeführten Kriterienkatalog abgefragt werden können, kann aber auch bei diesen Krankheitsbildern das Funktionstraining/der Rehabilitationssport unterbrochen bzw. beendet werden. Diese Entscheidung kann nach Auffassung der Kommission nicht von willkürlich gewählten Zeitabschnitten abhängig gemacht werden, sondern muss die Art der Erkrankung, die jeweilige Aktivität und Schwere dieser Krankheit und die damit einhergehende Funktionseinschränkung sowie auch die persönliche Situation des Erkrankten berücksichtigen. Dieser Sichtweise liegt das sogenannte biopsychosoziale Krankheitsmodell und auch der Geist des Sozialgesetzbuches IX zu Grunde.

Für alle anderen Krankheiten des rheumatischen Formenkreises und die damit einhergehenden Funktionseinschränkungen (z.B. Arthrosen, degenerative Wirbelsäulenveränderungen, Fibromyalgie, Z. n. Operationen am Bewegungssystem) schlägt die Kommission folgende Vorgehensweise vor:

Nach der Erstverordnung von 6 bzw. 12 Monaten Dauer wird die Notwendigkeit einer Folgeverordnung mit folgendem standardisierten Kriterienkatalog vom verordnenden Arzt festgestellt: 

1. Sind die Alltagsfunktionen einsgeschränkt? 
Erheblich (2) - mäßig (1)- gering (0) 

2. Sind die beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten eingeschränkt? 
Erheblich (2) - mäßig (l)- gering (0) 

3. Liegt eine psychosoziale Beeinträchtigung vor? 
Erheblich (2) - mäßig (1)- gering (0) 

4. Ist der Patient allein in der Lage das Übungsprogramm durchzuführen? 
Nein (2) - mit Einschränkung (1) - ja (0) 

5. Ist die fachliche Anleitung/Supervision durch einen qualifizierten Therapeuten erforderlich? 
Ja (2) - nein(O)


Liegen mindestens drei der fünf Kriterien bzw. 6 oder mehr Punkte vor, so ist aus medizinischer Sicht die Voraussetzung für die Folgeverordnung zum Funktionstraining oder Rehabilitationssport gegeben. Sind die Kriterien nur teilweise erfüllt, so ist im Einzelfall zu entscheiden.

Die Kommission ist sich bewusst, dass eine differenziertere Betrachtungsweise durchaus möglich und teilweise auch wünschenswert wäre, hält aber aus Praktikabilitätsgründen diese einfache Bewertung für den Regelfall für ausreichend. Die Kommission fordert von den Kostenträgern, dass die Bewilligung von Funktionstraining und Rehabilitationssport nicht von willkürlich gewählten Zeiträumen abhängig gemacht werden darf, die den rheumatischen Krankheiten nicht gerecht werden. Durch eine pauschale Restriktion in der Genehmigungspraxis, so wie derzeit von einigen Kostenträgern praktiziert, droht nicht nur eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung rheumakranker Patienten sondern auch ein gravierender Anstieg der Kosten in anderen Bereichen des Gesundheitsversorgungssystems und ein Ansteigen der Gesamtkosten.

Das in dieser Stellungnahme vorgeschlagene Vorgehen dient dazu, die über Jahre gewachsenen Strukturen einer wohnortnahen Versorgung von Rheumakranken durch das Funktionstraining bzw. den Rehabilitationssport aufrecht zu erhalten und den Rheumakranken eine kontinuierliche, dem individuellen Krankheitsverlauf und seinen funktionellen Auswirkungen entsprechende Form der Therapie zu sichern.

